
 
 
 

 

Stiftung der Cellitinnen zur hl. Maria 
Stiftungsvorstand: Hans Mauel (Vors.), Dr. Klaus Tiedeken (stv. Vors.), 
Schwester M. Bernharda Krämer, Michael Kurtenbach, Dr. Leopold Schieble (beratend) 
Geschäftsführer: Thomas Gäde • Steuer-Nr. 217/5962/0848 • USt-IdNr. DE 815139967 
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Bank für Sozialwirtschaft • IBAN: DE27 3702 0500 0001 4723 00 • BIC: BFSWDE33XXX  
Bank im Bistum Essen eG • IBAN: DE17 3606 0295 0030 1090 15 • BIC: GENODEDIBBE 

 

 

  
  
   
 

 
 

Vereinfachter Spendennachweis 
 
 
Bei Spenden bis zu EUR 200,00 dient dieser Beleg in Verbindung mit Ihrem Kontoauszug als 
Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) zur Vorlage bei Ihrem Finanzamt. 
 
Empfänger: Stiftung der Cellitinnen zur hl. Maria, Graseggerstraße 105, 50737 Köln 
 
Bankverbindung: 
IBAN: DE70 3702 0500 0001 4723 02, BIC: BFSWDE33XXX 
Bank für Sozialwirtschaft AG 
 
Art der Zuwendung: Geldzuwendung 
 
Wir sind wegen der Förderung ausschließlich und unmittelbar kirchlicher und mildtätiger Zwecke 
sowie der Förderung von Wissenschaft und Forschung, Förderung der Religion, Förderung der 
öffentlichen Gesundheitspflege oder der Bekämpfung von Tierseuchen, Förderung der Altenhilfe, 
Förderung der Erziehung, Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe, 
Förderung der Hilfe für Zivilbeschädigte und behinderte Menschen nach der Anlage 1 zum 
Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes Köln-Nord, StNr. 217/5962/0848, vom 27.02.2020 
nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes, von der Körperschaftsteuer befreit.  
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung kirchlicher und mildtätige Zwecke sowie 
zur Förderung von Wissenschaft und Forschung, Förderung der Religion, Förderung der öffentlichen 
Gesundheitspflege oder der Bekämpfung von Tierseuchen, Förderung der Altenhilfe, Förderung der 
Erziehung, Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe, Förderung der 
Hilfe für Zivilbeschädigte und behinderte Menschen verwendet wird. Die Satzungszwecke 
entsprechen § 52 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, 2, 3, 4, 7 und 10 AO. 

 
 

 

 
 
 
 
 

  

 


